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HAGEN

Die Ratsfraktion

SPD
                     

 

SPD-Fraktion Hagen 

Fraktion Die Linke 

Ratsgruppe Bürger für Hohenlimburg/Piraten Hagen 

 

Herrn 

Oberbürgermeister Erik O. Schulz 

Rathaus an der Volme 

11. August 2017 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

die Fraktion Die Linke und die Ratsgruppe Bürger für Hohenlimburg/Piraten Hagen bitten Sie, 

folgenden Antrag gemäß § 6 (1) der Geschäftsordnung auf die Tagesordnung der Sitzung des Rates 

der Stadt Hagen am Donnerstag, 31. August 2017,  zu setzen: 

Rücknahme der Flächen Koenigsee durch die Stadt Hagen 

Beschluss: Die Verwaltung wird beauftragt, die Flächen Koenigsee schnellstmöglich zum 

symbolischen Kaufpreis von einem Euro vom Werkhof e.V. zu übernehmen, so wie es dem gültigen 

Ratsbeschluss vom 11. Dezember 2003 entspricht.  

Begründung: Die im Ratsbeschluss festgelegte Voraussetzung zur Rücknahme des Geländes, nämlich 

der Rückbau der Stauanlage und die Renaturierung des Geländes, sind seit mehreren Jahren erfüllt 

(siehe Anlage). 

(Weitere Begründung erfolgt mündlich) 

 

gez. Claus Rudel (Vorsitzender SPD-Fraktion) 

Elke Hentschel (Fraktionsvorsitzende Die Linke) 

Frank Schmidt (Stellv. Gruppensprecher BfHo/Piraten) 



Betreff:
;"KoenigseeT' in Hohenlimburg - Verkauf von der Fa.
ThyssenRrupp an den Werkhof - späterer Erwerb
:urch die Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

ber Inhalt der' Vorlaga wird zur Kenntnis genommen. Dem Erwerb der Flä-
ehen 'TKoenigsee" durch den Werkhof wird zugestimmt. DerErwerb durch
die Stadt Hagen nach Fertigstellung der Aufstaumaßnahme (bzw. des
Rückbaus) entsprechend der Regelungen des Vertrages zwischen Thys-
senKrupp und dem Werkhof e V fur 1,-- Euro wird beschlossen

Diese Vorlage besteht aus insgesamt 3 Seiten.
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urch HFA-Eeschluss vom 15.11.2001 (Drucksachen--Nr. : 200081/01)
trde die Verwaltung beauftragt, das Verkaufsangebot der Fa. Thys-
senKrupp unter dem Vorbehalt

der erfolgreichen nderung des Planfeststellungsbeschlusses und
der rechtsverbindlichen Zusage der entsprechenden Fördermittel
des Landes NRW
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dma1s 1,-- DM zu erwerben sowie den Sanierungszuschuss in Höhe von
ama1s 1 Mio. .DM anzunehmen.

Die rechtsverbindliche Zusage von Fördermitteln für das Werkhof-Pro-
j.ekt "Errichtung des Energieparks Obernahmer in Hagen" ist mit Zuwen-
dngsbescheidder Bezirksregierung vom 28.12.2001 erfolgt. Die Fa.
hyssenKrupp ist jedoch nicht zu einem Verkauf unter dem weiteren o.g.

}Vorbeha1t bereit. Insbesondere wegen der derzeitigen Haushaltsiage ist
'eine vorbehaltslcse Ubernahme der Flachen fur die Stadt nicht moglich,
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eines Planfeststellungsverfahrens als neue Maßnahmen mit entsprechen-
dn Kosten im Rahmender vorläufigen Haushaltsführung nicht möglich
st. Der Abschluss des Grundstückskaufvertrages zwischen der Fa. Thys-
.en/Krupp und der Stadt Hagen kam somit nicht zustande.

fgrund des grundsätzlichen politischen Zieles, den Koenigsee wieder
ufzustauen, sind zwischenzeitlich weitere Prüfungen und Verhandlungen
eifolgt. Der Werkhof e.V. ist bereit, die Flächen von der Fa. Thyssen-
rupp zum Zwecke der Wiederherstellung des Koeigsees zu erwerben.
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die Stadt Hagen für den ebenfalls symbolischen Kaufpreis von 1,-- Euro
verkaufen

ie Wiederherstellung des Koenigsees wird durch den Werkhof erfolgen.
ieser kann dabei Arbeitsiose und Sozialhilfeempfänger beschäftigen
nd frei von vergaberechtlichen Vorschriften handeln. Neben der Wie-
erherstellung des Koenigsees sind durch das Engagement des Werkhofes
somit erhebliche soziale und finanzielle Vorteile für den Raum Hohen-
Jmburg-Nahmer und die Stadt Hagen verbunden.

oraussetzurig zur Durchführung dieser Maßnahme (Wiederaufstauen Koe-
igsee) ist ein entsprechend durchgeführtes wasserrechtliches Plan-
:feststellungsverfahren, welches auch unter der Initiative und in Ver-
ntwortung des Werkhofes in Zusammenarbeit mit den Fachstellen der
tadt Hageh betrieben werden soll. Sollte die Wiederherstellung des
Roenigsees von der Bezirksregierung nicht genehmigt werden, musste der
\Ton der Bezirksregierung angeordnete Ruckbau durchgefuhrt werden Dies
trde ebenfalls durch den Werkhof erfolgen. Auch in diesem Fall würden
S1ch die positiven sozialen und finanziellen Auswirkungen durch das
gagement oes vernores ergeDerl.

2wischenzeitlich hat die Bezirksregierung einem von der Fa Thyssen-
<rupp entworfenen Grundstuckskaufvertrag grundsatzlich zugestimmt Da-
ach ist die Bezirksregierung damit einverstanden, dass die Fa. Thys-

rtsetzung aufSeite 2'
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senKrupp die Flächen zusammen mit den damit verbundenen Rückbau-
verpflichtungen verkauft. Der Käufer (Werkhof e.V.) übernimmt mit,
Erwerb der Flächen die umfassenden mit diesen Flächen im Zusammer
stehenden Verpflichtungen. Hierzu zählen insbesondere die Übernah
der Rückbauverpflichtung unter der ausdrücklich genannten Möglichk
in Abstimmung mit der Bezirksregierung und der Stadt Hagen die Wi:e
herstellung des Koenigsees vorzunehmen.

Die Wirksamkeit des Grundstückskaufvertraaes wird von der Fa. Thv
senKrupp insofern unter folgende aufschieende Bedingungen gestel

- schriftliche Bestätigung der Bezirksregierung, das ThyssenKrupp:.
von allen Verpflichtungen befreit ist;

- schriftliche Bestätigung der Stadt Hagen als Untere Wasserbehörd
dass hinsichtlich der Stauanlage Koenigsee keine Inanspruchnahm
aufgrund von wasserrechtlichen oder ordnungsbehördlichen Vor-
schriften mehr erfolgen wird.

Sowohl die Bezrksreaernno R1]Ch d r1ni-e W rhhrH hh
breits entsprechende Bestätigungen zugesagt. Die Bestätigung der
Stadt Hagen als Untere Wasserbehörde erfolgt u.a., da bei einer zwi
schenzeitlich durchgeführten Bodenuntersuchung keine Altlasten festj
stellt wurden. Eine Zusammenfassung des Gutachtens mit einer Stellui
nahme der Unteren Bodenschutzbehörde ist als Anlage beigefügt.

Die Zahlung des Betrages von 511.292,-- Euro (1 Mio. DM) für die 0
nahme dieser Verpflichtungen von der Fa. ThyssenKrupp erfolgt auf ei
Notaranderkonto und wird iach Baufortschritt und Zustimmung der StadHcn h7w rr Pp7irkrcTir11nrT n rn Wr1'hrf i,rh11- fl 7h1i
erfolgt unter der Voraussetzung, dass diese Mittel aussch1ießlich.
Erfüllung der Verpflichtungen verwendet werden dürfen.

'Im Falle derwiederherstellung des Koenigsees verpflichtet sich der
Werkhof zur Unterhaltung der Flächen. Sollte die Fläche zurückgebaut
werden müssen, würde die spätere Unterhaltung im Rahmen der gesetz-
lichen Gewasserunterhaltungsverpflichtung durch die Stadt Hagen bzw
ihre Beauftragten erfolgen.
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Zusammenfassung und Bewertung der Ergebnisse

1 iir ( fhrc1unn hrht7f1nn wiird ds (Inc1

in 6 Teilfiachen untergliedert Auf den Teilfiachen wurden zur Erkundung des Boden-

aufbaus und zur Probengewinnung jeweils 2 bts 4 Rammkernsondierungen durchge-

fu h rt

Auf den Teilfiachen 1, 4, 5 und 6 wurde anthropogene Auffullung in Machtigkeiten

von 0,8 bis 1,6 m erbohrt Im Bereich der Dammschuttung (Teilflache 2) war die Auf-

r T'11 A .-.'k+jr, (rrf 1 hndit s sich hi 1r Auffflhliinn üherwieciend um

umgelagerten Boden mit einem nur geringen Anteil an Fremdbestandteilen. Bei Teil-

fläche 4 wurde den Altbestandsplänen eine Anschüttungskörper entnommen, der bei

den Bohrarbetten im Gelande jedoch nicht mehr in der dargestellten Form angetrof-

fen wurde. Die Auffüllung in diesem Bereich war nur ca. 0,8 m mächtig und unter-.

schied sich in ihrer Zusammensetzung nur unwesentlich von den ubrigen Aufful-

lungsmaterialien.

Im Bereich der Tellfläche 3 wurde keine anthropogene Auffüllung angetroffen. Zur

Uberprufung eines eventuellen Schadstoffeintrags wurden hier die oberen 2 m des

Geogens chemisch untersucht.

Von jeder Teilfläche wurde eine Mischprobe des Auffüllungshorizontes, bzw. bei Teil-

flache 3 des Geogens, auf die Parameter nach LAGA (1997) fur Boden im Feststoff

-- T..L II 1 ') ')

Die Ergebnisse der chemisohe Analysen zeigen insgesamt nur sehr geringe Schad-

stoffgehalte einzelner Parameter So wurden die hochsten ein PAK-Gehalte bei MPI

mit 5,74 mg/kg und bei MP 6 mit 5,47 mg/kg ermittelt In MP 1 und MP 5 wurden

leicht erhohte EOX-Gehalte von 5,8 mg/kg bzw 5,2 mg/kg analysiert Leichtfluchtige

Schadstoffe waren nicht nachweisbar Relevante Schwermetallgehalte konnten e-

IL- 'rr ++cl+ iirdin

Alle ermittelten Gehalte liegen deutlich unterhalb der Prüfwerte der Bundes-

Bodenschutzverordnung fur Park- und Freizeitanlagen Eine Gefahrdung von

Schutzgutern ist weder unter der aktuellen, noch bei einer kunftigen Umnutzung des

Gelandes gegeben

Falls im Zuqe einer Umgestaltung des Geländes Erdarbeften stattfinden sollten, so

konnen die chemisch untersuchten Boden der Teilfiachen 2, 3 und 4 der Li-

ThyssenKrupp Immobilien Management GmbH
Orientierende Gefährdungsabschtzung für das Gelände

Stauanlane KÖniape"



GEOBAU GmbH
Beratende Ingenieure und Geologen Seite

Einbauklasse Z1.1 und de chemisch untersuchten Böden der Teilflächen 1, 5 und 6
der LAGA-Einbauklasse Z 1.2 zugeordnet werden.

Bochum, Ä.09.2003

Di'" -oI.egmarSchwebke DipI.-Geol. Andreas Katippke.
- Gutachter - - Projektielter -

Thyssenkrupp Immobilien Management GmbH Orientierende Gefhrdungsabschtzung für das Gelände
Stat,anraoe I<SniapQP-"



Umwettamt / Untere Bodenschutzbehörde 26.11.03

Stellungnahme zum Gutachten,, Orientierende Gefährdungsabscnatzung Tur
das Gelände - Stauanlage Königssee in Hagen - Hohenlimburg

Nach dem vorliegenden Gutachten der GEOBAU GmbH vom September 2003, wer-

den die untersuchten Grundstücke wie folgt bewertet.

Die Teilfläche 3 zeigte bei den Rammkernsondierungen kein Anfüllungsmaterial. Die

Analysenergebnisse zeigen ebenfalls keine Auffälligkeiten. L)ie Vorsorgewerte uer

BBodSchV werden nicht überschritten.

Alle anderen Teilflächen sind anthropogen beeinflußt. Die AnfüHungsmächtikeiten

betragen 0,30 m bis 4 m (Dammschüttung).

Die durchgeführten Analysen zeigen für die Teilflächen 2 und 4 keine Überschreitung

der Vorsorgewerte nach BBodSchV. Ein Altlastenverdacht ist hier ausgeräumt.

Die Teilflächenl, 5 und 6 zeigen keine Prüfwertüberschreitungen der BBodSchV für

Park- und Freizeitanlagen. Es sind keine Altlasten bzw. Altlastenverdachtsflächen, da

eine Gefährdung von Schutzgütern weder bei der aktuellen, noch bei einer künftigen

Umnutzung des Geländes als Park- und Freizeitanlage gegeben ist.

Abfallrechtlich ist zu beachten, dass Bodenmaterial, welches aus den Teilflächen 2, 3

und 4 entnommen wird, als Z 1.1 Material zu bewerten ist und Material aus den Teil-

flächen 1, 5 und 6 Z 1.2 Material ist. Das Bodenmaterial kann wiedereingebaut wer-

im Straßenbau und beg'eitenden Erdbaumaßnahmen,
auf Industrie-, Gewerbe- und Lagerflächen,

in Parkanlagen, soweit diese eine geschlossene Vegetationsdecke haben

und auf Ruderalf1ächen" soweit für diese nicht Gründe des Biotopschutzes dem

entgegenstehen

Fs ist 711 beachten, dass der Abstand zwischen Schüttkörperbasis und dem höchst

zu erwartenden Grundwasserstand mmd. Im betragen muss. Im Unterscriiea zu z.

1.2 Material kann Z 1.1 Material auch unter hydrogeologisch ungünstigen Bedingun-

gen verwandt werden.
Jeglicher Wiedereinbau ist zu dokumentieren nach den Anforderungen an die stoff-

liche Verwertung von mineralischen Reststoffen /Abfäiien (Technische Regeln)- LA-

GA Nr. 20".

Für Rückfragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Anlaqe

Gutachten
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Der Inhalt der Vorlage wird zur ntnis genonnen. Dem Erwerb der Flä-
chen 'TKoenigsee" durch den Werkhof wird zugestimmt Der Erwerb durch
die Stadt Hagen nach Fertigstellung der Aufstaumaßnahme (bzw des
Ruckbaus) entsprechend der Regelungen des Vertrages zwischen Thys-
senKrupp und dem Werkhof e V fur 1,-- Euro wird beschlossen

Abs u;flgsergebxiis:
(X) Einstimmig beschlossen

Mit Mehrheit beschlossen
) Ohne Beschlussfassung

Zur Kenntnis genommen

( ) Einstimmig' abgelehnt
Mit Mehrheit abgelehnt

Y Abgelehüt bei Stimmengleichheit

Ja-Stimmn: Ne- Stimmen Entha].tungen:
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